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Salzgitter, den __________ 
 
 
 
 
 
Stadt Salzgitter 
Fachdienst Ordnung 
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -  
Postfach 10 06 80 
 
38206 Salzgitter 
 
 
 
 
Mitteilung einer Änderung eines Ausländervereins / ausländischen Vereins 
nach den §§ 19 bis 21 Durchführungsverordnung zum Vereinsgesetz  
 
Der Antrag ist in deutscher Sprache zu stellen ! 
 
 
 
Name des Vereins 
 

 
 
Es werde folgende Änderungen mitgeteilt: 
 

 Änderung des Sitzes des Vereins: 
 

Sitz des Vereins: Straße 
 

Sitz des Vereins: Hausnummer 
 

Sitz des Vereins: PLZ 
 

Sitz des Vereins: Ort 

 
 

 Änderung des Vereinszweckes: 
 

Beschreibung des Zwecks 
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 Änderung des Vorstandes oder der Vertretungsberechtigung: 
 

 nicht mehr vertretungsberechtigt 
 

Name 
 

Vorname 
 

Straße 
 

Hausnummer PLZ 
 

Ort 
 

 
Name 
 

Vorname 
 

Straße 
 

Hausnummer PLZ 
 

Ort 
 

 
Name 
 

Vorname 
 

Straße 
 

Hausnummer PLZ 
 

Ort 
 

 
 neu vertretungsberechtigt 

 
Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Geburtsland 
 

Nationalität 
 

Straße 
 

Hausnummer PLZ 
 

Ort 
 

Telefon tagsüber (freiwillige 
Angabe) 

E-Mail (freiwillige Angabe) 
 

Tätigkeit im Verein 
 

 
Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Geburtsland 
 

Nationalität 
 

Straße 
 

Hausnummer PLZ 
 

Ort 
 

Telefon tagsüber (freiwillige 
Angabe) 

E-Mail (freiwillige Angabe) 
 

Tätigkeit im Verein 
 

 
Name 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Geburtsland 
 

Nationalität 
 

Straße 
 

Hausnummer PLZ 
 

Ort 
 

Telefon tagsüber (freiwillige 
Angabe) 

E-Mail (freiwillige Angabe) 
 

Tätigkeit im Verein 
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 Die neue Satzung ist beigefügt (nur bei Änderungen). 
 
 
 
Erklärung 
Es wird versichert, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 
vollständig sind. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass jede Änderung der mitgeteilten Angaben und der Satzung 
sowie eine Auflösung des Vereins innerhalb von 2 Wochen der zuständigen Behörde 
mitzuteilen ist (§ 19 Abs. 2 Satz 2 Durchführungsverordnung Vereinsgesetz). 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Verweigerung, Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Angaben nach § 21 des Vereinsgesetzes in Verbindung mit § 23 der 
Durchführungsverordnung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 
 
 
Unterschriften des Vorsitzenden oder Vertreters 
 
 

1. Vorsitzender Stellv. Vorsitzender 

 
 


